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Anordnung Nr. 2* 
über steuerliche Vergünstigungen 
für private Edelpelztierzüchter.

Vom 21. Mai 1966

Zur Änderung der Anordnung vom 16. März 1964 
über steuerliche Vergünstigungen für private Edelpelz
tierzüchter (GBl. II S. 237) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Der §3 der Anordnung erhält folgende Fassung:

„(1) Die Einkommensteuer auf den Gewinn aus der 
Edelpelztierzucht wird gesondert nach der Gewinn
steuer-Jahrestabelle gemäß Anlage 1 zur Ersten 
Durchführungsbestimmung vom 17. März 1966 zum 
Gesetz über die Besteuerung der Handwerker 
(GBl. II S. 183) bemessen.

(2) Die Einkommensteuer ist für jede über die 
Steuerklasse 1 hinausgehende Steuerklasse um

* Anordnung (Nr. 1) vom 16. Mürz 1064 (GBl. II Nr. 29 S. 237)

120 MDN zu vermindern. Die Steuerermäßigung je 
Steuerklasse darf beim Zusammentreffen mehrerer 
Einkunftsarten 120 MDN jährlich nicht überschreiten.“

52
Der §4 Abs. 2 der Anordnung erhält folgende Fas

sung:
„Soweit nicht spezielle Bestimmungen anzuwenden 

sind, ist die Einkommensteuer nach der Einkommen
steuersatztabelle für die anderen Einkünfte der 
Handwerker gemäß Anlage 3 zur Ersten Durchfüh
rungsbestimmung vom 17. März 1966 zum Gesetz 
über die Besteuerung der Handwerker zu ermitteln.“

§3
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft. Sie ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1966 anzuwenden.

Berlin, den 21. Mai 1966
Der Minister der Finanzen

I. V.: K a m i n s k y  
Erster Stellvertreter des Ministers

Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. P 3068/1
Preisanordnung Nr. 3068/1 vom 1. Juni 1966 — Kammgarne —

Sonderdruck Nr. P 3070/1
Preisanordnung Nr. 3070/1 vom 1. Juni 1966 — Drei- und Vierzylindergarne und 
-zwirne —

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter der Angabe der P-Nummer beim 
Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, Postschließfach 696, sowie Barkauf von Einzel

nummern in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, 102 Berlin, Roßstraße 6.

Herausgeber: Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, 102 Berlin, Klosterstraße 47 — Redaktion: 102 Berlin, 
Klosterstraße 47, Telefon: 209 36 22 - Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe 
die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 1538 — Verlag: (610/62) Staatsverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik, 102 Berlin, Telefon: 51 05 21 - Erscheint nach Bedarf - Fortlaufender Bezug nur durch die 
Post - Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 MDN, Teil II 1,80 MDN und Teil m 1,80 MDN - Einzelabgabe bis zum Umfang von 
8 Seiten 0,15 MDN, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 MDN, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 MDN, bis zum Umfang von 48 Seiten 
0,55 MDN je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 MDN mehr - Bestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, Postschließ- 
fach G9G, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, 102 Berlin, Roßstraße I - Gesamtherstcl- 
lung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik ~ Index 31 817


